
 

 

 

 

 
 

SCHULLEITUNG  
Kindergarten und Primarschule 

Kreisschulverband Laufental 
 

 

ANMELDUNG Kindergarten 

Kinderdaten 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Geschlecht: 

Strasse: Telefon: 

PLZ, Ort: Konfession: 

Muttersprache: Weitere Spachen: 

Nationalität: Geschwister:  nein ja – Jrg.: 

Spricht Deutsch:  ja wenig nein 

 

Besucht zurzeit: 

Das erste Kindergartenjahr  Das zweite Kindergarten Jahr 

Frühförderung: 

 

Tagesbetreuung: 

Wochentage: Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Name, Vorname: 

Strasse: 

PLZ, Ort: 

Telefonnummer: 

 

Elterndaten / Erziehungsberechtigte 

Mutter:  Vater: 

Name, Vorname: Name, Vorname: 

Strasse: Strasse: 

PLZ, Ort: PLZ, Ort: 

Telefon: Telefon: 

Mobil: Mobil: 

E-Mail: E-Mail: 

Erziehungsberechtigt: Beide Elternteile Mutter Vater 

  



 

 

Fotofreigabe 

In gewissen Schulsituationen (Klassenfoto, Schulanlässe und Weitere), kann es sein, dass Ihr Kind 

darauf abgebildet ist. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass solche Bilder im Internet oder gedruckt 

abgebildet werden können. 

 Wir sind damit einverstanden. 

 Wir sind nicht damit einverstanden. 

 

Wir bitten Sie, alle Änderungen jeweils per Mail an sekretariat@primarlaufen.ch zu melden. 

 

Sonstige Bemerkungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum:  

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

 

 

 

 

In der Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule ist der Kindergarteneintritt ab dem 01.01.2021 wie folgt geregelt: 
 
§ 8 Stichtage 
1 Kinder, welche bis und mit Stichtag das 4. Altersjahr vollendet haben, treten auf Beginn des nächsten Schuljahres in den 
Kindergarten ein 
2 Als Stichtag filt der 31. Juli des Jahres, in dem das jeweilige Schuljahr beginnt. 
 
 
§ 8a Ausserordentlicher Eintritt in den Kindergarten 
1 Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann die Schulleitung Kinder, die bis zu 15 Tage nach dem Stichtag geboren sind, 1 
Jahr früher einschulen. Voraussetzung dafür ist, dass deshalb keine zusätzliche Klasse gebildet werden muss. 
2 Die Erziehungsberechtigten entscheiden nach Rücksprache mit der Schulleitung, ob sie ihr Kind ein Jahr später einschulen 
lassen wollen. 
3 Der Antrag auf Rückstellung muss zusammen mit der Anmeldung für die Einschulung eingereicht werden. 


